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Antwort

 

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Klaus Riegert, Norbert Barthle, 

Friedrich Bohl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU

– Drucksache 14/3125 –

Olympiastützpunkte und Bundesleistungszentren

 

Spitzensport auf internationalem Niveau ist nur möglich durch eine optimale

Vorbereitung der Athleten auf nationaler Ebene. Die Bundesrepublik Deutsch-

land verfügt über Trainingsstätten und Betreuungseinrichtungen in Form von

Olympiastützpunkten und Bundesleistungszentren mit hohem internationalem

Standard. Tägliches Training, verbunden mit optimaler sportmedizinischer,

trainingswissenschaftlicher und sozialer Betreuung sind unabdingbare Voraus-

setzungen für Spitzen- und Nachwuchsathleten. Diese Voraussetzungen min-

dern auch die Gefahr des Zugriffs auf unerlaubte Mittel. 

Spitzensport setzt entscheidende Impulse für die Akzeptanz und Verbreitung

des gesamten Sports, ist Identifikation mit Gemeinschaft und Leistung und hat

insbesondere für junge Menschen eine hohe Vorbildfunktion. 

Der Deutsche Sportbund hat ein nationales Spitzensportkonzept unter der Vor-

gabe der effizienten Mittelverwendung bei gleichzeitiger Optimierung der

Leistung erarbeitet und verabschiedet:

– Konzentration der Olympiastützpunkte und Zuordnung der Bundesleis-

tungszentren

– Vergabe der Fördermittel nach Leistungskriterien (Förderkonzept 2000)

– Sicherung von Qualitätsstandards bei der Trainerausbildung und

– durchgängige Förderung des Nachwuchses von der Talentfindung bis zum

Spitzenathleten

Die Bundesregierung hat die Zuwendung für die Olympiastützpunkte und

Bundesleistungszentren im Jahre 2000 um 2,1 Mio. DM oder rund 5 % ge-

kürzt, die Zuwendungen für Lehrgangs-, Trainings- und Wettkampfmaßnah-

men der Bundessportverbände um 3,061 Mio. DM oder rund 9,6 %. Darüber

hinaus will die Bundesregierung im Bereich oben angeführter Maßnahmen

weitere Kürzungen um bis zu 16 % vornehmen. Die Bundesregierung hat an-

gekündigt, im Bereich der Sportstätten des Spitzensports die Investitionen

von zz. 68 Mio. DM auf 32 Mio. DM im Jahre 2003 zurückzuführen. Dies
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kann nicht ohne Auswirkungen auf die Bereiche der Olympiastützpunkte und

Bundesleistungszentren bleiben, die wichtige Stützpfeiler des nationalen Spit-

zensportkonzeptes sind.

1. Wie hoch waren die Bundeszuwendungen an die Olympiastützpunkte in

den Jahren 1995 bis 1999 (bitte nach Jahren einzeln auflisten) insgesamt

und wie hoch waren die Bundeszuwendungen in den oben angeführten

Jahren (bitte einzeln auflisten) für den jeweiligen Olympiastützpunkt (bitte

die jeweiligen Zuwendungen prozentual und nominal auf den Haushalt der

jeweiligen Olympiastützpunkte bezogen angeben)? 

2. In welcher Höhe beteiligten sich in den Jahren 1995 bis 1999 (bitte nach

Jahren einzeln auflisten) weitere Finanzierungsgeber (Länder, Lan-

dessportbünde, Kommunen, sonstige), bezogen auf die jeweiligen Stand-

orte, an der Gesamtfinanzierung der Olympiastützpunkte (prozentual und

nominal)? 

 

Zur Beantwortung ist als Anlage 1 eine Tabelle beigefügt.

Hinsichtlich dieser Tabelle wird darauf hingewiesen, dass wegen der Einfüh-
rung der sog. Standortsicherung im Rahmen der Neukonzeption des Stütz-
punktsystems ab dem 1. Januar 1997 im Einzelfall die BMI-Förderung von
1996 auf 1997 erheblich angestiegen ist. 

Da auf der Finanzierungsseite die Beiträge der Kommunen und Länder im Be-
richtszeitraum von unterschiedlichen Kriterien abhängig waren – z. B. Nutzung
einer Einrichtung für den Breiten- oder Schulsport, Interesse an der Erhaltung
einer Sportanlage –, können seitens des Bundes diese Beträge nicht ohne eine
Beteiligung der betroffenen Kommunen und Länder weitergegeben werden. In
der obigen Darstellung ist daher die Höhe der bewilligten Bundeszuwendung
angegeben; die übrigen Finanzierungsbeiträge sind rechnerisch ermittelt. 

 

3. Wie setzen sich die Bundeszuwendungen an die Olympiastützpunkte ins-

gesamt und auf den einzelnen Olympiastützpunkt bezogen jeweils in den

Jahren 1995 bis 1999 (bitte einzeln auflisten) in Bezug auf

– Personalkosten ohne Trainermischfinanzierung, 

– Trainermischfinanzierung, 

– Standortsicherung, 

– Sachausgaben (ohne Geräte und Investitionen), 

– Geräte, 

– Investitionen

zusammen (die jeweiligen Zuwendungen bitte prozentual und nominal auf

den Haushalt der jeweiligen Olympiastützpunkte bezogen angeben)? 

 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass bei der Förderung von Olympia-
stützpunkten (OSP) und Bundesleistungszentren (BLZ) seitens des Bundesmi-
nisteriums des Innern (BMI) eine sog. Fehlbetragsfinanzierung

 

 

 

vorgenommen
wird,

 

 

 

die

 

 

 

auf den von den Trägern der OSP (privatrechtliche Vereine und
GmbH) und BLZ (Städte und Gemeinden) erwirtschafteten Einnahmen und den
von den betroffenen Ländern und Kommunen bereitgestellten Beiträgen auf-
baut. 
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Die jeweilige Bundesfinanzierung ist folglich abhängig von den o.a. Vorleistun-
gen und dem Bundesinteresse, welches sich aus der tatsächlichen Nutzung ei-
ner Einrichtung durch Spitzenkader und/oder deren Bedeutung für den Spitzen-
sport in einer oder mehreren Sportarten bundesweit ergibt. 

Dies bedeutet, dass die jeweilige Zuwendung des BMI nicht auf die einzelnen
in der Frage angegebenen Ausgabenpositionen abhebt (Ausnahmen Trainer-
mischfinanzierung und Standortsicherung, insoweit siehe Anlage 2), sondern
auf den sich aus der Gegenüberstellung von Ein- und Ausgaben der OSP erge-
benden Fehlbetrag. 

 

4. Wie viele Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen – davon hauptamtlich – waren an

den jeweiligen Olympiastützpunkten in den Jahren 1995 bis 1999 (bitte

einzeln auflisten) insgesamt beschäftigt und wie viele Mitarbeiter/Mitar-

beiterinnen – davon hauptamtlich – waren dies in den oben angeführten

Jahren (bitte einzeln auflisten) an dem einzelnen Olympiastützpunkt? 

 

Im Jahr 1996 wurde die Förderung der OSP und BLZ für die Jahre 1997 bis
2000 (sog. Olympischer Zyklus) in Regionalgesprächen mit den Ländern und
Kommunen auf der einen Seite und dem DSB auf der anderen Seite nach Maß-
gabe der sportfachlichen Schwerpunktsetzung der Spitzenverbände einver-
nehmlich festgelegt. Dabei wurde für alle OSP ein Organisations- und Perso-
nalkonzept verabschiedet. Von diesem Personalkonzept wurde im fraglichen
Zeitraum – bis auf geringfügige Anpassungen im Einzelfall – nicht abgewi-
chen. In der folgenden Darstellung wird daher lediglich beispielhaft das Jahr
1998 herausgegriffen. Hinsichtlich derjenigen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, die darüber hinaus – nebenamtlich oder auf Honorarbasis – beschäftigt
wurden, sind dem BMI lediglich die entsprechenden Haushaltsansätze in den
Kosten- und Finanzierungsplänen bekannt; eine Statistik über die Zahl dieser
Beschäftigten wird im BMI nicht geführt. 

 

5. Wie viele Athleten insgesamt sind an den Olympiastützpunkten in den Jah-

ren 1995 bis 1999 (bitte einzeln auflisten) 

– vor Ort oder 

– im Rahmen zentraler Maßnahmen (Schwerpunktbildung) 

betreut worden und wie viele Athleten waren dies jeweils auf den einzel-

nen Olympiastützpunkt bezogen in den oben angeführten Jahren (bitte ein-

zeln auflisten)? 

 

Die gewünschten Daten sind in der Vergangenheit nicht durchgängig und nicht
systematisch erhoben worden, so dass keine Vergleichbarkeit gegeben war. Um

 

OSP Stellen OSP Stellen OSP Stellen

Berlin 34,50 Köln/Bonn/Leverkusen 5,0 Rhein-Neckar 22,0

Chemnitz-Dresden 11,00 Leipzig 12,0 Rhein-Ruhr 7,50

Cottbus-Frankfurt(O) 13,50 Magdeburg-Halle 9,5 Stuttgart 10,25

Frankfurt/Main 11,00 Mecklenburg-Vorpommern 10,0 Tauberbischheim 39,75

Freiburg-Schwarzwald 2,00 Bayern 13,5 Thüringen 14,0

Hamburg 5,00 Potsdam 17,5 Westfalen 12,0

Niedersachsen 6,00 Rheinland-Pfalz/Saarland 8,5 Gesamt 1998: 264,5
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einheitliche Erfassungskriterien vorzugeben, hat der DSB im Jahr 1997 einen
Fragenkatalog zur Berichterstattung der OSP erarbeitet, in welchem die Erfas-
sung der Betreuungsleistungen der OSP, bezogen auf die einzelnen Leistungs-
kategorien und Servicebereiche vorgenommen werden sollte. Auf der Basis des
Konzeptes zur Weiterentwicklung des Stützpunktsystems ab dem 1. Januar 1997
wurde das Berichtswesen auf verschiedenen Tagungen gemeinsam mit den
Leitern der OSP aktualisiert. Auf dieser Grundlage werden seit dem Jahr 1998
umfassende betriebswirtschaftliche Kennziffern der OSP erhoben. Diese Daten
werden nach Aussage des DSB zurzeit zusammengefasst und ausgewertet. 

 

6. Wie hoch waren die Mittel, die Olympiastützpunkte aufgrund von Koope-

rationsverträgen mit einzelnen Instituten in den Jahren 1995 bis 1998 (bitte

einzeln getrennt auflisten) aufgewendet haben und welche Dienstleistun-

gen dieser Institute wurden in Anspruch genommen? 

 

Die von den OSP aufgewendeten Beträge im Rahmen von Kooperationen sind
in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Die Dienstleistungen erstreckten sich im Wesentlichen auf die Bereiche Medi-
zin, Physiotherapie sowie Trainingswissenschaft und wurden von Kliniken und
Universitätsinstituten erbracht.

 

7. Wie hoch waren die Bundeszuwendungen an die Bundesleistungszentren

in den Jahren 1995 bis 1999 (bitte nach Jahren einzeln auflisten) und wie

hoch waren die Bundeszuwendungen in den oben angeführten Jahren (bitte

einzeln auflisten) für das jeweilige Bundesleistungszentrum?

 

Die gewünschten Beträge ergeben sich aus der als Anlage 3 beigefügten
Tabelle.

In den Jahren 1995 und 1996 bestanden insgesamt noch 44 BLZ. In der Tabelle
sind jedoch nur die 16 BLZ aufgeführt, die zurzeit noch bestehen, da die Zahlen
der BLZ, die aufgegeben wurden, nicht statistisch aufbereitet vorliegen. 

 

Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 Jahr 1995 1996 1997 1998 1999

OSP (TDM) (TDM) (TDM) (TDM) (TDM) OSP (TDM) (TDM) (TDM) (TDM) (TDM)

Berlin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mecklenbg-V. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Chemnitz-DD 156,0 151,8 166,0 166,0 175,0 Bayern 642,0 687,0 654,0 654,0 650,0

Cottbus-FF(O) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Potsdam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Frankfurt (M) 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 Rhld-Pf./Saarld 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Freiburg 236,5 190,0 217,0 204,0 242,0 Rhein-Neckar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hamburg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rhein-Ruhr 50,0 62,5 62,5 62,5 62,5

Niedersachs. 46,9 26,0 21,0 20,0 24,0 Stuttgart 0,0 23,8 58,0 89,4 90,5

Köln/BN/Lev. 90,0 148,0 166,0 161,0 150,0 Tauberbh. 174,0 176,3 186,3 192,0 194,0

Leipzig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Thüringen 21,5 20,0 17,5 13,8 22,5

Magdebg-Halle 566,0 519,5 508,0 507,0 508,0 Westfalen 106,0 105,0 109,0 102,5 102,0

Gesamt: 2 318,9 2 339,9 2 395,3 2 402,2 2 450,5
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8. Wie setzten sich die Bundeszuwendungen an die Bundesleistungszentren

in Bezug auf die einzelnen Kostenbereiche (Personalkosten, Sachkosten

etc.) zusammen (bitte nach einzelnen Bereichen auflisten)? 

 

Zur Beantwortung wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.

 

9. In welcher Höhe beteiligten sich in den Jahren 1995 bis 1999 (bitte nach

Jahren einzeln auflisten) weitere Finanzierungsgeber (Länder, Landes-

sportbünde, Kommunen, sonstige), bezogen auf die jeweiligen Standorte

in der Gesamtfinanzierung der Bundesleistungszentren (prozentual und

nominal)? 

 

Die Beantwortung ergibt sich aus Anlage 3.

 

10. Wie viele Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen – davon hauptamtlich – waren an

den jeweiligen Bundesleistungszentren in den Jahren 1996 bis 1999 (bitte

einzeln auflisten) insgesamt beschäftigt und wie viele Mitarbeiter/Mit-

arbeiterinnen – davon hauptamtlich – waren dies in den oben angeführten

Jahren (bitte einzeln auflisten) an dem einzelnen Bundesleistungszent-

rum? 

Wie hoch war der Bundesanteil an den Personalkosten nominal und pro-

zentual für alle Bundesleistungszentren und auf das Einzelne bezogen? 

 

Anders als die OSP sind die BLZ in der Regel in der Trägerschaft von Kommu-
nen oder Sportfachverbänden. Das Personal hat dabei einen sehr unterschiedli-
chen Status; zum Teil ist es in die Organisation dieser Träger eingebunden und
nimmt die Aufgaben im BLZ im Rahmen des Hauptamtes oder nebenamtlich
wahr, im Einzelfall auch ohne dass sich dies im Haushalt des BLZ stellenmäßig
auswirkt. Im BMI liegen keine statistisch aufbereiteten Zahlen zum Personalbe-
stand der BLZ im Untersuchungszeitraum vor; deshalb sind die Personalkosten
der BLZ in dem gewünschten Sinne nicht darstellbar. 

Im Hinblick auf die Frage nach dem Bundesanteil an den Personalkosten wird
auf die Beantwortung von Frage 3 verwiesen.

 

11. Wie viele zentrale Maßnahmen wurden von welchen Verbänden in den

Jahren 1995 bis 1999 (bitte einzeln auflisten) an den Bundesleistungs-

zentren durchgeführt, wie hoch waren die durchschnittlichen Nutzungs-

zeiten und die durchschnittliche Teilnahme von Athleten, aufgelistet nach

A-, B-, C- und D-Kaderathleten? 

 

Eine entsprechend aufbereitete Statistik liegt im BMI nicht vor. Insoweit wird
auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen. Zurzeit prüft eine Arbeitsgruppe des
DSB insbesondere die Nutzungszeiten, Kaderauslastung, Bundes- und Landes-
nutzung der BLZ. Der Prüfungszeitraum umfasst hierbei die Jahre 1999 und
2000. 
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12. Welche Olympiastützpunkte und Bundesleistungszentren sind für welche

Sportarten für behinderte Spitzensportler zugänglich? 

 

Die Bundesregierung fördert den Leistungssport der Behinderten grundsätzlich
nach den gleichen Kriterien wie den Spitzensport der Nichtbehinderten. Auf
der Grundlage eines vom Deutschen Behinderten-Sportverband erstellten Kon-
zepts zur Nutzung der Olympiastützpunkte werden zurzeit A-Kader-Angehö-
rige der paralympischen Sportarten in 9 Olympiastützpunkten offiziell betreut.
Auch die übrigen 11 Olympiastützpunkte werden von behinderten Spitzen-
sportlerinnen und -sportlern genutzt. Die offizielle Öffnung aller Olympiastütz-
punkte für A- und B-Kader-Angehörige in den paralympischen Sportarten ist
vorgesehen.

Die Bundesleistungszentren stehen in allen Sportarten für alle Spitzensportle-
rinnen und -sportler der Behinderten-Sportverbände für zentrale Maßnahmen
zur Verfügung.

 

13. In welchen Bereichen der Olympiastützpunkte und Bundesleistungszent-

ren sollen die von der Bundesregierung für das Jahr 2000 vorgenomme-

nen Kürzungen in Höhe von 2,1 Mio. DM wirksam werden und wie wer-

den sich diese Kürzungen auf die einzelnen Olympiastützpunkte und

Bundesleistungszentren verteilen? 

 

Im Einvernehmen mit dem DSB sind im Haushaltsjahr 2000 Einsparungen im
Wesentlichen nur durch Kürzungen bei den Gerätebeschaffungen vorgenom-
men worden. Dabei wurden Prioritätenlisten des DSB zugrunde gelegt und Be-
schaffungen, die im Hinblick auf die Olympiade in Sydney nicht mehr wirksam
werden konnten, zurückgestellt. Für die kommenden Jahre wird zurzeit ge-
meinsam mit dem DSB ermittelt, inwieweit sich durch Umstrukturierungen im
OSP-/BLZ-Bereich Effizienz- und Einsparpotentiale ergeben. Einsparpotenti-
ale könnten dann zum Teil auch für zurückgestellte Beschaffungsmaßnahmen
verwendet werden.

 

14. Werden den Spitzensportverbänden Vorgaben gemacht, in welchen Berei-

chen, z. B. Personal/Verwaltung, gekürzt werden muss und in welchen

nicht gekürzt werden darf? 

 

Nein. Es besteht allerdings Einvernehmen mit dem DSB, dass die folgenden
Bereiche von Einsparungen ausgenommen sind:

 

●

 

Athletenförderung

 

●

 

Nachwuchsförderung

 

●

 

Trainerfinanzierung

 

15. In welchem Umfang wurden bisher durch Bereitstellung von Fördermit-

teln des Bundes für Olympiastützpunkte und Bundesleistungszentren

Nachwuchssportler in den Jahren 1995 bis 1999 gezielt (bitte einzeln

nach Jahren getrennt auflisten) gefördert und ist sichergestellt, dass auch

in der Zukunft diese Förderung uneingeschränkt fortgesetzt wird? 
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Im Hinblick auf Nachwuchskader erfolgt seitens des BMI seit 1996 lediglich
eine Förderung an der Nahtstelle zwischen Nachwuchsbereich und Spitzenka-
dern (Bereich D/C-Kader) in Form der sog. Trainermischfinanzierung. Hierfür
wurden folgende Beträge aufgewendet:

Im Übrigen wird zur Beantwortung auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen. 

 

16. Sind der Bundesregierung Bedenken des Deutschen Sportbundes oder

von Leitern von Olympiastützpunkten und Bundesleistungszentren be-

kannt, dass die für das Jahr 2000 vorgenommenen und die für die folgen-

den Jahre beabsichtigten Kürzungen zu Gefährdungen der Leistungs-

sportförderung führen werden, vor allem was die Breite des Spitzensports

betrifft? 

Wenn ja, wie geht die Bundesregierung mit den Bedenken um? 

 

Die Bundesregierung trifft alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förde-
rung der OSP und BLZ in enger Abstimmung mit dem DSB und den Einrich-
tungen. Für das Haushaltsjahr 2000 ist dabei mit dem DSB Einvernehmen er-
zielt worden. Die seitens des DSB für die Folgejahre geäußerten Bedenken
nimmt die Bundesregierung ernst und wird in jedem Einzelfall prüfen, inwie-
weit diesen Rechnung getragen werden kann.

 

17. Sind die Betreuung der Athleten in bisherigem Umfang und das tägliche

Training trotz Kürzungen sichergestellt oder denkt die Bundesregierung

angesichts der Kürzungen an eine Reduzierung der Zahl der zu fördern-

den Athleten? 

18. Ist durch die reduzierte Förderung der Bundesregierung sichergestellt,

dass es zu keiner Rückführung der trainingswissenschaftlichen, sportme-

dizinischen und sozialen Betreuung der Athleten kommen wird? 

 

Sofern durch Kürzungen im Fördervolumen eine Überprüfung der Leistungen
im Rahmen der Sportförderung notwendig sein sollte, wird dies in enger Ab-
stimmung mit dem DSB – und damit unter Berücksichtigung sportfachlicher
Gesichtspunkte – erfolgen. Inwieweit dabei auch eine Reduzierung der Zahl der
zu fördernden Athleten in Betracht kommt, ist erst nach der turnusmäßigen
Überprüfung der Kaderstruktur nach den Olympischen Spielen von Sydney
festzustellen. 

 

19. In welchem Umfang haben in den Jahren 1995 bis 1999 (bitte nach Jah-

ren einzeln auflisten) Olympiastützpunkte und Bundesleistungszentren

 

●

 

1996: 2,5 Mio. DM

 

●

 

1997: 3,1 Mio. DM

 

●

 

1998: 3,1 Mio. DM

 

●

 

1999: 3,3 Mio. DM

 

Gesamt: 12,0 Mio. DM
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Fördermittel aus dem Einzelplan 06 Titelgruppe 01 Titel 882 11–323 er-

halten und wie haben sich diese Fördermittel auf die jeweiligen Olympi-

astützpunkte und Bundesleistungszentren aufgeteilt? 

20. Welche Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sind an den jeweiligen

Olympiastützpunkten und Bundesleistungszentren in den Jahren 1995 bis

1999 (bitte nach Jahren einzeln auflisten und Maßnahmen getrennt aus-

weisen) aus Mitteln des in Frage 19 angegebenen Titels vorgenommen

worden? 

Wie hoch waren dabei jeweils die Zuwendungen anderer Finanzierungs-

geber? 

 

Fördermittel aus Einzelplan 06, Titel 882 11 (Sportstättenbau für den Hochleis-
tungssport) werden nicht den Olympiastützpunkten und Bundesleistungszent-
ren, sondern über die Länder den Kommunen und sonstigen Maßnahmeträgern
gewährt. Den Olympiastützpunkten und Bundesleistungszentren werden Nut-
zungsrechte an den geförderten Sportstätten eingeräumt.

Für Baumaßnahmen an Olympiastützpunkten und Bundesleistungszentren wur-
den in den Jahren 1995 bis 1999 zu Gesamtkosten in Höhe von insgesamt
826 279 064 DM Bundesmittel in Höhe von insgesamt 308 009 560 DM bewil-
ligt. Der Differenzbetrag in Höhe von insgesamt 518 269 504 DM wurde als
Komplementärmittel von den Ländern, Kommunen und sonstigen Maßnahme-
trägern aufgebracht. 

Die Aufteilung der Bewilligungen auf die einzelnen Olympiastützpunkte und
Bundesleistungszentren ergibt sich aus der als Anlage 4 beigefügten Übersicht.

 

21. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Olympiastützpunkte

und Bundesleistungszentren Kürzungen der Fördermittel ohne Einschrän-

kungen ihres qualitativen und quantitativen Angebots verkraften? 

 

Hinsichtlich der Stützpunktarbeit

 

 

 

wird zunächst auf die Antwort zu Frage 13
verwiesen.

Die bisherige Förderung des Sportstättenbaues für den Hochleistungssport hat
zu einer tragfähigen Sportstätteninfrastruktur geführt. Dabei wurde insbeson-
dere mit einem hohen Mittelaufwand auf den Abbau des Gefälles zwischen ost-
und westdeutschen Ländern hingewirkt. 

Die Bundesregierung geht auf dieser Grundlage davon aus, dass die zeitlich be-
grenzte, ausschließlich aus Gründen der Haushaltskonsolidierung in der mittel-
fristigen Finanzplanung vorgesehene Absenkung der Fördermittel (für 2003
sind 36 Mio. DM und nicht wie in der Vorbemerkung angegeben 32 Mio. DM
vorgesehen) bei entsprechender Gewichtung der Förderanträge nicht zu einer
Einschränkung der Aufgabenerfüllung der Olympiastützpunkte und Bundes-
leistungszentren führen wird. Die Bundesregierung setzt sich nach wie vor da-
für ein, dass die vorhandenen Sportstätten für den Hochleistungssport in ihrem
Wert und ihrer Funktionsfähigkeit erhalten bleiben und durch Sanierungs-, Mo-
dernisierungs- und Ersatzbaumaßnahmen heutigen sowie künftigen internatio-
nalen Standards angepasst werden.
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3
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